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für den Nachrveis der widmungsgemäßen Verwendung der durch zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

das Bundesministerium gewährten Subventionen. , 

1. Allgemeines: 

Für den Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung 

einer Subvention sind die Auflagen, die,im Genehmigungs~ 

erlaß enthalten sind, maßgebend und bindend. Bei Nicht 

einllialtung muß der Subventionsbetrag auf da.s Postspar 

kassenlrnnto des Bundesministeriums für Wissenschaft 

und Po r-schung rücküberwi esen werden. 

2. Termine: 

Der für den Nachweis der widmungsg~mäßen Verwendung 

der Subvention vorgeschriebene Termin ist einzuhalten. 

Sollte dies nicht möglich sein, so ist dem Bundes 

ministerium für Wissenschaft und Forschung unter Angabe 

der Gründe ein achr-Lf t Li.che s Ansuchen um Fristerstrek-. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kung vorzulegen. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 , 

- 3. Q._eschäftszahl: 

Bei sämtlichen, die Subvention b e t r'ef'f enden Zu 

schriften, insbesondere aber bei der Subventionsabrech 

nung, ist unbedingt die_Geschäftszahl des Genehmigungs 
erlasses anzuführen. -- - 

Wird für den Nachweis der widmungsgeJ'.!1äßen Verwendung 

eine belegte Abrechnung verlangt, so sind nachstehende 
Punkte zu beachten: 

Es sind grundsätzlich nur Ori~inalbelege vorzulegen. 

Rechnuqg_sdup lil~ate zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 
Rechnungsdurchschriften bzw., 

Fotokopien können für die Abrechnung nicht anerkannt 
werden. - - ·/ ' . 
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Die Originalrechnungen müssen den Subventions 

empfänger als Rechnungsempfänger ausweisen, firmenmäßige 

Zeichnung aufweisen und den Leistungsgrund B.ngeben. 

Dieser Leistungsgrund muß mit der im Ansuchen und im 
' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 

Genehmigungserlaß angeführten Widmung der Subvention 

übereinstimmen. 

Den Originalrechnungen sind die Zahlungsbest~_:_ti 

gun~n ( Erlagscheinabschni tte oder Scheckabschnitte, 

Überweisungsbestätigungen, Kontoauszüge) ebenfalls im 
' Original beizuschließen. Sollte die Bezahlung einer 

Rechnung nicht im bargeldlosen Verkehr erfolgt sein, so 

muß·d~ese nechnung einen Saldierungsvermerk der Firma 

aufweisen. Bei .Auszahlungen an Personen hat die Über 

nahme des Betrages immer der Letztempfänger zu bestätigen. 

Die Quittierung einer Person für mehrere Empfänger ist 

nicht gestattet. 

Grundsätzlich sollten n~r Rechnungen in der Höhe des 
. . ' 

Subventi'on,s.betrages vorgelegt werden. Sollte jedoch nur 

eine Rechnung vo.rge Leg t werden können, deren Rechnungs 

betrag den der gewährten Subvention übersteigt, wird durch 

das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung eine 
1.re i lentvrertung vorgenommen. 

Sämtliche Belege werden nach sachlicher und ziffern 

mäßiger Prüfung und Entvvertung durch die Buchha~ tung de(_ 

Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung an 

den Rechnungsleger rückgemittelt. 


